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5.  Aushändigung von Ernennungsurkunden 
 
1Die einfachste und zweckmäßigste Form der Aushändigung im Sinn des § 8 Abs. 2 Satz 1 BeamtStG ist 
die persönliche Übergabe der Urkunde durch die Ernennungsbehörde oder die von ihr beauftragte Stelle 
gegen schriftliche Empfangsbestätigung. 2Die Empfangsbestätigung ist zu den Personalakten zu nehmen. 
3Im Falle einer längeren Abwesenheit der Beamtin oder des Beamten kann die Urkunde mittels eines 
eigenhändig zuzustellenden eingeschriebenen Briefes mit Rückschein oder durch die Post mit 
Postzustellungsurkunde unter Ausschluss einer Ersatzzustellung übersandt werden. 4Voraussetzung für 
eine Aushändigung durch die Post ist, dass die Zustimmung der oder des zu Ernennenden vorliegt oder 
vorausgesetzt werden kann.


